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Top           Beratungsgegenstand / Bemerkungen 
 
3.         Beratung und Beschluss zum Grunderwerb im Rahmen der Baumaßnahme B6 

 
 
Sachdarstellung / öffentliche Sitzung  
   
Der Gemeindeverwaltung Hochkirch liegen im Rahmen der geplanten Baumaßnahme „B6-
Fahrbahnerneuerung und barrierefreier Ausbau im öffentlichen Nahverkehr in Hochkirch“ 
die Grunderwerbspläne des IB-Edelmann aus Löbau vor. 
 
Für die Fördermittelbeantragung sind die Vorabvereinbarungen mit den Eigentümern der 
überplanten, in Anspruch zu nehmenden Flächen mit Grunderwerb notwendiger 
Bestandteil der Bearbeitung und Zusage durch den Fördermittelgeber. 
 
Die Kosten berechnen sich nach den Bodenrichtwerten zuzüglich Nebenkosten, wie Notar, 
Grundbuch usw.. 
 
Die Verwaltung empfiehlt dem Gemeinderat, der Zustimmung zum Grunderwerb im 
Rahmen der geplanten Baumaßnahme „B6-Fahrbahnerneuerung und barrierefreier 
Ausbau im öffentlichen Nahverkehr in Hochkirch“.  
 
 
 

 

B e s c h l u s s v o r l a g e 
 

 
zur Beratung / Entscheidung für den   02.09.2025 
 
Der Gemeinderat Hochkirch beschließt den Grunderwerb im Rahmen der Baumaßnahme 
„B6 – Fahrbahnerneuerung und barrierefreier Ausbau im öffentlichen Nahverkehr in 
Hochkirch“ zu den, zum Zeitpunkt der Umsetzung gültigen Bodenrichtwerten.  
 
 
 
Datum:  21.08.2025      Einreicher:   Bauamt  
 
 
Abstimmung:        
 

 
......  Ja-Stimmen      ......  Gegenstimmen        ......  Enthaltungen   …..  Befangenheit 
 


